
 

 

Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz); Änderung; 1. Beratung (Papierfarbe blau) 17.171 
 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Gesetz 
über die Einwohnerge-
meinden (Gemeindege-
setz) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 171.100 (Ge-
setz über die Einwohnerge-
meinden [Gemeindegesetz] 
vom 19. Dezember 1978) 
(Stand 1. Januar 2014) wird 
wie folgt geändert: 

   

Gesetz über die Einwoh-
nergemeinden 

Gesetz über die Einwoh-
nergemeinden 

   

(Gemeindegesetz) (Gemeindegesetz, GG)    

vom 19. Dezember 1978     

(Stand 1. Januar 2014)     

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

    

gestützt auf Art. 49 der Staats-
verfassung 1), 

gestützt auf […] § 78 Abs. 1 
der […] Kantonsverfassung, 

   

beschliesst:     

§  3 
III. Aufgabenerfüllung 

§  3 
III. Aufgabenerfüllung 
1. Arten 

   

1 Die Gemeinden können zur 
Erfüllung bestimmter Aufgaben 
unselbstständige öffentliche 
Anstalten (Gemeindeanstal-
ten) mit eigener Rechnungs-
führung errichten. 

1 Die Gemeinden können zur 
Erfüllung bestimmter Aufgaben 
[…] selbstständige oder un-
selbstständige öffentlich-recht-
liche Gemeindeanstalten er-
richten. 

   

2 Die Gemeinden können die 
Erfüllung einzelner Aufgaben 
durch Vertrag Dritten übertra-
gen. 

    

 3 In die Zusammenarbeit kön-
nen auch Dritte eingebunden 
werden. 

   

                                                      
1) AGS Bd. 1 S. 1; der genannten Bestimmung entsprechen heute die §§ 104 ff. der Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980, in Kraft seit 1. Januar 1982 (SAR 110.000). 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/110.000/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  3a 
2. Selbstständige öffentlich-
rechtliche Gemeindeanstalten 
a) Errichtung 

   

 1 Zur Errichtung einer selbst-
ständigen öffentlich-
rechtlichen Gemeindeanstalt 
bedarf es der Annahme der 
Anstaltsordnung durch die 
Gemeindeversammlung be-
ziehungsweise den Einwoh-
nerrat und der Genehmigung 
durch den Regierungsrat. 

   

 2 Änderungen der Anstaltsord-
nung sind durch die Gemein-
deversammlung beziehungs-
weise den Einwohnerrat zu 
beschliessen und bedürfen der 
Genehmigung durch den Re-
gierungsrat. 

   

 §  3b 
b) Anstaltsordnung 

   

 1 Die Grundlagen der selbst-
ständigen öffentlich-rechtli-
chen Gemeindeanstalt sind in 
einer Anstaltsordnung zu re-
geln. Diese enthält insbeson-
dere Bestimmungen: 

   

 a) zum Namen und Sitz der 
Anstalt, 

   



- 4 - 
 
 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 b) zu Art und Umfang der über-
tragenen Aufgabe, 

   

 c) zur Organisation mit mindes-
tens einem Führungsorgan 
und einer Kontrollstelle, 

   

 d) zur Zuständigkeit für die 
Wahl der Organe, 

   

 e) zu den übertragenen Befug-
nissen, 

   

 f) zur Finanzierung,    

 g) zur Haftung für Verbindlich-
keiten der Anstalt, 

   

 h) zur Aufsicht.    

 2 Als Kontrollstelle kann die 
Finanzkommission oder eine 
externe Revisionsstelle einge-
setzt werden, die über die ent-
sprechende eidgenössische 
Zulassung gemäss den Best-
immungen des Bundesgeset-
zes über die Zulassung und 
Beaufsichtigung der Reviso-
rinnen und Revisoren (Revisi-
onsaufsichtsgesetz, RAG) vom 
16. Dezember 2005 1) verfü-
gen muss. 

   

                                                      
1) <SR 221.302> 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  3c 
c) Weitere Regelungen 

   

 1 Im Übrigen gelten die Best-
immungen über die Gemein-
den, soweit sie mit den Be-
sonderheiten der selbstständi-
gen öffentlich-rechtlichen Ge-
meindeanstalten vereinbar 
sind. 

   

§  7 
b) Ortsbürgergemeinden 

    

1 Bei Zusammenschluss von 
Einwohnergemeinden vereinigt 
der Grosse Rat zugleich die 
entsprechenden Ortsbürger-
gemeinden. 

    

2 Ortsbürgergemeinden kön-
nen sich mit den entsprechen-
den Einwohnergemeinden 
vereinigen, wenn beide Ge-
meinden dies beschliessen 
und der Grosse Rat die Ge-
nehmigung erteilt. 

2 Ortsbürgergemeinden kön-
nen sich mit den entsprechen-
den Einwohnergemeinden 
vereinigen, wenn beide Ge-
meinden dies beschliessen 
[…] . 

   

3 Der Grosse Rat beschliesst 
den Zusammenschluss von 
sich aus und nach Anhören 
der beteiligten Gemeinden, 
wenn eine Ortsbürgergemein-
de ihre Aufgaben auf die Dau-
er nicht mehr zu finanzieren 
vermag. 

3 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  18 
2. Inhalt 

    

1 Die Gemeindeordnung hat 
Vorschriften zu enthalten über: 

    

a) die von den Gemeinden 
festzusetzende Zahl von Be-
hörden- und Kommissions-
mitgliedern; 

    

b) die Durchführung der Wah-
len; 

    

c) die Art der vorgeschriebenen 
Veröffentlichungen; 

    

d) die Zuständigkeit bei Ab-
schluss von Vereinbarungen 
über Gemeindegrenzen; 

    

e) die Zuständigkeit bei Er-
werb, Veräusserung und 
Tausch von Grundstücken; 

    

f) weitere Zuständigkeiten der 
Gemeindeorgane. 

    

2 Die Gemeindeordnung kann 
weiter namentlich bestimmen: 

    

a) die Einsetzung einer Ge-
schäftsprüfungskommission 
und die Zahl ihrer Mitglieder; 

    

b) …     
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

c) die Organisation von Ge-
meindeanstalten; 

c) Aufgehoben.    

d) Wahlkreise für von der Ge-
meinde zu treffende Wahlen; 

    

e) die Erhöhung der Zahl der 
Unterschriften beim fakultati-
ven Referendum; 

    

f) die Zuständigkeit des Ge-
meinderates für die Zusiche-
rung des Gemeindebürger-
rechts an Ausländerinnen 
und Ausländer. 

    

§  20 
2. Stellung, Aufgaben und Be-
fugnisse 

    

1 Die Gemeindeversammlung 
ist das oberste Organ der Ge-
meinde. 

    

2 Die Gemeindeversammlung 
hat folgende Aufgaben und 
Befugnisse: 

    

a) die Festlegung des Budgets 
und des Steuerfusses; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

b) die Entgegennahme des 
Rechenschaftsberichtes, der 
Jahresrechnung und der 
Kreditabrechnungen sowie 
die Beschlussfassung dar-
über; 

    

c) die Beschlussfassung über 
Verpflichtungskredite und 
neue, jährlich wiederkehren-
de Ausgaben; 

    

d) die Übernahme von Bürg-
schaften und sonstigen Ge-
währleistungen; 

    

e) die Festlegung der Entschä-
digungen der Mitglieder des 
Gemeinderates; 

    

f) die Beschlussfassung über 
die Errichtung von Gemein-
deanstalten; 

f) die Beschlussfassung über 
die Errichtung von Gemein-
deanstalten jeglicher Art; 

   

g) die Beschlussfassung über 
die Beteiligung an privaten 
oder gemischtwirtschaftli-
chen Unternehmungen; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

h) die Genehmigung von Ver-
trägen über die Übertragung 
von Aufgaben an Dritte und 
von Gemeindeverträgen, de-
ren Folgen für die Gemein-
den oder unmittelbar deren 
Einwohner von erheblicher 
finanzieller Bedeutung sind; 

    

i) der Erlass von Reglementen, 
in denen Gebühren und Bei-
träge festgelegt werden, und 
von Vorschriften in Ausfüh-
rung kantonaler Erlasse; 

    

k) die Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechts an Aus-
länderinnen und Ausländer, 
wenn die Gemeindeordnung 
nicht die Zuständigkeit des 
Gemeinderates vorsieht; 

    

l) der Erlass und die Änderung 
des Dienst- und Besoldungs-
reglementes für das Gemein-
depersonal; 

    

m) die Beschlussfassung über 
die Verteilung des Vermö-
gens und von Schulden bei 
Neuzuteilung von Gemein-
degebieten und bei Bildung 
neuer Gemeinden; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

n) die Beschlussfassung über 
den Beitritt zu einem Ge-
meindeverband, einen allfäl-
ligen Austritt sowie über die 
Auflösung eines Verbandes; 

    

o) die Beschlussfassung über 
Änderung oder Neubildung 
von Gemeindenamen,  
-wappen und -siegeln; 

    



- 11 - 
 
 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

p) die Beschlussfassung über 
die dem obligatorischen Re-
ferendum unterliegenden 
Gegenstände; 

    

q) die ihr durch die Gesetzge-
bung und die Gemeindeord-
nung, gestützt auf § 18 
Abs. 1 lit. d–f, übertragen 
werden. 

    

3 Die Gemeindeversammlung 
übt die Aufsicht über die Ge-
meindebehörden und sämtli-
che Zweige der Gemeinde-
verwaltung, einschliesslich 
Gemeindeanstalten, aus. 

3 Die Gemeindeversammlung 
übt die Aufsicht über die Ge-
meindebehörden und sämtli-
che Zweige der Gemeinde-
verwaltung, einschliesslich 
unselbstständiger öffentlich-
rechtlicher Gemeindeanstal-
ten, aus. 

   

§  37 
b) Aufgaben und Befugnisse 

    

1 Dem Gemeinderat stehen 
alle Befugnisse zu, die nicht 
durch Vorschriften des Bun-
des, des Kantons oder der 
Gemeinde einem anderen Or-
gan übertragen sind. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Dem Gemeinderat obliegen 
insbesondere: 

    

a) die Vorbereitung aller Ge-
schäfte und die Antragstel-
lung zuhanden der ihm über-
geordneten Gemeindeorga-
ne sowie der Vollzug der Be-
schlüsse derselben; 

    

b) die unmittelbare Aufsicht 
über die Verwaltung und den 
Finanzhaushalt der Gemein-
de, einschliesslich Gemein-
deanstalten; 

b) die unmittelbare Aufsicht 
über die Verwaltung und den 
Finanzhaushalt der Gemein-
de, einschliesslich unselbst-
ständiger öffentlich-recht-
licher Gemeindeanstalten; 

   

c) die alljährliche Erstattung 
eines schriftlichen oder 
mündlichen Rechenschafts-
berichtes über die Gemein-
deverwaltung; 

    

d) die Aufnahme von Darlehen, 
Anleihen und Krediten, die 
der Finanzierung bereits be-
schlossener Aufgaben oder 
der Rückzahlung schon be-
stehender Schulden dienen; 

d) die Aufnahme von Darlehen, 
Anleihen und Krediten […]  
sowie die […] Anlage von 
Geldern; 

   

e) die Vertretung der Gemein-
de in allen Rechtsstreitigkei-
ten, mit Einschluss notwen-
diger Enteignungsverfahren; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

f) die Sorge für die lokale Si-
cherheit gemäss Gesetz 
über die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit (Poli-
zeigesetz, PolG) vom 6. De-
zember 2005 1) sowie der Er-
lass eines entsprechenden 
Reglementes; 

    

g) die ihm durch Spezialerlasse 
übertragenen Aufgaben; 

    

h) die Begründung und Aufhe-
bung von Dienstbarkeiten 
(ausgenommen Baurechte 
und Kiesausbeutungsrechte), 
von Grundlasten und Grund-
pfandrechten zu Gunsten 
und zu Lasten der Gemeinde 
mit den entsprechenden 
grundbuchlichen Eintragun-
gen und Löschungen; 

    

i) die Veranlassung von Vor-
merkungen und Anmerkun-
gen im Grundbuch in den 
gesetzlich vorgesehenen 
Fällen; 

    

                                                      
1) SAR 531.200 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/531.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

k) die Einbürgerung von 
Schweizerinnen und Schwei-
zern, die Bürgerrechtsentlas-
sung unter Vorbehalt der 
Entlassung aus dem Schwei-
zer Bürgerrecht sowie die 
Zusicherung des Gemeinde-
bürgerrechts für Auslände-
rinnen und Ausländer, wenn 
dies die Gemeindeordnung 
vorsieht; 

    

l) die Vergebung öffentlicher 
Arbeiten und Lieferungen; 

    

m) alle weiteren, ihm durch 
Vorschriften des Kantons 
und der Gemeinde, nament-
lich der Gemeindeordnung, 
sowie durch Beschluss über-
geordneter Organe übertra-
genen Aufgaben; 

    

n) die Wahl von Kommissio-
nen, soweit sie nicht einem 
anderen Organ zusteht; 

    

o) die Wahl oder Anstellung 
des Gemeindepersonals; 

    

p) die Wahl oder Anstellung 
der weiteren, nach den ein-
schlägigen Vorschriften vom 
Gemeinderat zu ernennen-
den Funktionäre. 

p) die Wahl oder Anstellung 
der weiteren, nach den ein-
schlägigen Vorschriften vom 
Gemeinderat zu ernennen-
den Funktionäre […] ; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 q) die periodische Durchfüh-
rung einer Risikobeurteilung; 

Streichung Festhalten  

 r) die Regelung und Überwa-
chung eines auf die Grösse 
und Komplexität der Gemein-
de ausgerichteten internen 
Kontrollsystems. 

Streichung 
 
 
 
 
  

Festhalten 
 

 

§  47 
V. Kommissionen 
1. Finanzkommission 

 Prüfungsantrag 
Auf die 2. Beratung hin ist die 
Formulierung von § 47 Abs. 1 
und 3 zu überprüfen. 
 

Zustimmung  

1 In jeder Gemeinde besteht 
eine Finanzkommission. Sie 
konstituiert sich selbst. Der 
Finanzkommission obliegen 
die Stellungnahme zum 
Budget, die Prüfung der Jah-
resrechnung und der Kreditab-
rechnungen sowie die Be-
handlung weiterer, von der 
Gemeindeordnung bezeichne-
ter Geschäfte, sofern diese 
nicht die Wahl einer Ge-
schäftsprüfungskommission 
vorsieht. 

1 In jeder Gemeinde besteht 
eine Finanzkommission. Sie 
[…] setzt sich […] aus mindes-
tens drei Mitgliedern zusam-
men und […] konstituiert sich 
selbst. Der Finanzkommission 
obliegen die […]  

   

 a) Beurteilung des Budgets,    

 b) Prüfung der Jahresrechnung 
und der Kreditabrechnungen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) Prüfung der Grundsätze der 
Haushaltsführung gemäss 
§ 85b und der Buchführung 
gemäss § 92a, 

   

 d) Behandlung weiterer, von 
der Gemeindeordnung be-
zeichneter Geschäfte, sofern 
diese nicht die Wahl einer 
Geschäftsprüfungskommis-
sion vorsieht. 

   

2 …     

 3 Die Finanzkommission er-
stattet dem Gemeinderat und 
dem zuständigen Organ, ein-
schliesslich einer Empfehlung 
zur Genehmigung oder Nicht-
genehmigung, 

   

 a) eine schriftliche Stellung-
nahme zum Budget, 

   

 b) einen schriftlichen Prüfungs-
bericht (mit oder ohne Ein-
schränkung) zur Jahresrech-
nung und zu den Kreditab-
rechnungen. 

   

 4 Sie meldet schwere Mängel 
in der Rechnungsführung und 
allfällige strafbare Verfehlun-
gen unverzüglich dem Ge-
meinderat und dem zuständi-
gen Departement. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  79 
1. Abgeordnetenversammlung 

    

1 Die Wahl der Abgeordneten 
erfolgt in den Verbandsge-
meinden durch das nach der 
Gemeindeordnung zuständige 
Organ. Jede Gemeinde hat 
Anspruch auf mindestens ei-
nen Sitz. Die Amtsdauer ent-
spricht jener der Gemeinderä-
te. 

    

2 Die Verhandlungen der Ab-
geordnetenversammlung sind 
öffentlich. Die Sitzungen sind 
in den ortsüblichen Publikati-
onsorganen unter Angabe der 
Verhandlungsgegenstände 
rechtzeitig anzukündigen und 
die gefassten Beschlüsse zu 
publizieren. 

    

3 Voranschläge, Rechnungen 
und Rechenschaftsberichte 
sind in den Verbandsgemein-
den öffentlich aufzulegen. 

3  […] Budgets, Rechnungen 
und Rechenschaftsberichte 
sind beim Verband oder in den 
Verbandsgemeinden öffentlich 
[…] zugänglich zu machen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  81 
3. Kontrollstelle 

    

1 Die Wahl der Mitglieder der 
Kontrollstelle erfolgt auf glei-
che Weise wie jene der Vor-
standsmitglieder. 

1  […] Als Kontrollstelle können 
Stimmberechtigte der […] 
Verbandsgemeinden oder eine 
externe Revisionsstelle ge-
mäss § 3b Abs. 2 eingesetzt 
werden. 

   

2 Die Kontrollstelle besteht aus 
Personen, die weder der Ab-
geordnetenversammlung noch 
dem Vorstand angehören. Die 
Amtsdauer entspricht jener der 
Gemeinderäte. 

2  […] Bildet sich die Kontroll-
stelle […]  aus Stimmberech-
tigten der Verbandsgemein-
den, muss sie aus […] 
 mindestens drei Mitgliedern 
bestehen, die weder der Ab-
geordnetenversammlung noch 
dem Vorstand angehören […] . 
Die Wahl dieser Mitglieder er-
folgt auf die gleiche Weise wie 
jene der Vorstandsmitglieder. 
Die Amtsdauer entspricht jener 
der Gemeinderäte. 

   

3 Die Kontrollstelle prüft die 
Rechnungen des Verbandes. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3.2bis Die interkommunale 
selbstständige öffentlich-
rechtliche Gemeindean-
stalt 

   

 §  82a 
Interkommunale selbstständi-
ge öffentlich-rechtliche Ge-
meindeanstalt 

   

 1 Die Gemeinden können zur 
gemeinsamen Erfüllung ihrer 
Aufgaben interkommunale 
selbstständige öffentlich-recht-
liche Gemeindeanstalten er-
richten. 

   

 2 Sie regeln in der Anstaltsord-
nung zusätzlich die internen 
Haftungsquoten der Gemein-
den. 

   

 3 Eine nachträgliche Beteili-
gung weiterer Gemeinden ist 
möglich. Sie ist dem Regie-
rungsrat zur Kenntnis zu brin-
gen. 

   

 4 Im Übrigen gelten die Best-
immungen der §§ 3a–3c auch 
für interkommunale selbst-
ständige öffentlich-rechtliche 
Gemeindeanstalten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3.3. Interkantonale Ge-
meindeverbände und 
Gemeindeverträge 

3.3. Interkantonale […] 
Zusammenarbeit 

   

§  83 
Mitwirkung des Regierungsra-
tes 

    

1 Bei Gemeindeverbänden und 
Gemeindeverträgen mit 
Schwerpunkt im Kanton ist 
auch die Beteiligung ausser-
kantonaler Gemeinden mög-
lich. 

1 Bei Gemeindeverbänden […] 
, interkommunalen selbststän-
digen öffentlich-rechtlichen 
Gemeindeanstalten und Ge-
meindeverträgen mit Schwer-
punkt im Kanton ist auch die 
Beteiligung ausserkantonaler 
Gemeinden möglich. 

   

2 Die Beteiligung von Gemein-
den an ausserkantonalen Ge-
meindeverbänden bedarf der 
Zustimmung des Regierungs-
rates. 

2 Die Beteiligung von Gemein-
den an ausserkantonalen Ge-
meindeverbänden und ausser-
kantonalen selbstständigen 
öffentlich-rechtlichen Gemein-
deanstalten bedarf der Zu-
stimmung des Regierungsra-
tes. 

   

3 Soweit dies im interkantona-
len Verhältnis erforderlich ist, 
regelt der Regierungsrat mit 
den andern beteiligten Kanto-
nen die Stellung des interkan-
tonalen Gemeindeverbandes. 

3 Soweit dies im interkantona-
len Verhältnis erforderlich ist, 
regelt der Regierungsrat mit 
den andern beteiligten Kanto-
nen die Stellung des interkan-
tonalen Gemeindeverbandes 
beziehungsweise der selbst-
ständigen öffentlich-recht-
lichen Gemeindeanstalt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  86a 
II. Aufgaben- und Finanzpla-
nung 

    

1 Der Gemeinderat erstellt eine 
Aufgaben- und Finanzplanung 
für mindestens vier Jahre und 
aktualisiert diese jährlich. 

    

2 Die Aufgaben- und Finanz-
planung ist öffentlich zugäng-
lich. 

2 Die Aufgaben- und Finanz-
planung ist öffentlich zugäng-
lich. Der Gemeinderat hat im 
Rahmen der Berichterstattung 
zum Budget die wesentlichen 
Punkte der Aufgaben- und Fi-
nanzplanung darzulegen. 

   

§  87b 
2. Gliederung 

    

1 Das Budget ist gemäss dem 
durch das zuständige Depar-
tement festgelegten Konten-
rahmen mit der funktionalen 
und der volkswirtschaftlichen 
Gliederung aufzustellen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Das Budget enthält zum Ver-
gleich die Zahlen des voran-
gehenden Budgets und der 
letzten abgeschlossenen 
Rechnung einschliesslich Er-
folgsausweis. Ihm sind die 
Kreditkontrolle sowie die Ar-
tengliederung beizufügen. 
Wesentliche Abweichungen 
sind zu begründen. 

   

§  87c 
3. Zuständigkeit 

    

1 Das Budget ist dem zustän-
digen Organ zur Beratung und 
Beschlussfassung zu unter-
breiten. In einer Gesamtab-
stimmung wird das Budget mit 
dem Steuerfuss genehmigt. 

    

2 Das Budget enthält zum Ver-
gleich die Zahlen des voran-
gehenden Budgets und der 
letzten abgeschlossenen 
Rechnung einschliesslich Er-
folgsausweis. Ihm sind die 
Kreditkontrolle sowie die volks-
wirtschaftliche Gliederung bei-
zufügen. Wesentliche Abwei-
chungen sind zu begründen. 

2 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Im Falle der Nichtgenehmi-
gung des Budgets bis zum 
31. Dezember vor dem Bud-
getjahr ist der Gemeinderat 
ermächtigt, die für die Verwal-
tungstätigkeit unerlässlichen 
Ausgaben zu beschliessen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  88h 
VI. Eigenkapital 

§  88h Aufgehoben.    

1 Das Eigenkapital dient aus-
schliesslich zur Abdeckung 
von Fehldeckungen der Er-
folgsrechnung in den folgen-
den Jahren und muss eine 
minimale Höhe aufweisen. 

    

2 Der Regierungsrat legt die 
minimale Höhe des Eigenkapi-
tals innerhalb einer Bandbreite 
von 12–50 % des Aufwands 
des vorangehenden Rech-
nungsjahres durch Verordnung 
fest. Er berücksichtigt dabei 
die allgemeinen Kapitalisie-
rungsgrundsätze und die 
volkswirtschaftliche Lage. 

    

3 Wenn eine Gemeinde mit der 
Aufgaben- und Finanzplanung 
den mittelfristigen Haushalt-
sausgleich sowie die Wieder-
herstellung der Mindestkapita-
lisierung nachweist, kann das 
zuständige Departement mit 
der Genehmigung des Bud-
gets eine Unterschreitung des 
festgesetzten Prozentsatzes 
bewilligen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  91d 
IV. Bewertung und Abschrei-
bung des Verwaltungsvermö-
gens 

    

1 Immobilien und Mobilien des 
Verwaltungsvermögens wer-
den bei Erstzugang zum An-
schaffungswert bilanziert. Dar-
lehen und Beteiligungen wer-
den zum Nominalwert bilan-
ziert. 

1 Immobilien und Mobilien des 
Verwaltungsvermögens […] 
sowie Darlehen und Beteili-
gungen werden bei Erstzu-
gang zum […] Anschaffungs-
wert bilanziert. 

   

2 Anlagen des Verwaltungsver-
mögens, die durch Nutzung 
einem Wertverzehr unterlie-
gen, werden ordentlich je An-
lagekategorie nach der ange-
nommenen Nutzungsdauer 
linear abgeschrieben. 

    

3 Weitergehende Abschrei-
bungen als die linearen ge-
mäss Absatz 2 sind nicht zu-
lässig. 

    

4 Tritt bei einer Position des 
Verwaltungsvermögens eine 
dauerhafte Wertverminderung 
ein, wird deren bilanzierter 
Wert erfolgswirksam berichtigt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  91f 
VI. Konsolidierung 

    

1 Gemeindeverbände und pri-
vatrechtliche Organisationen, 
an denen die Gemeinde ganz 
oder teilweise beteiligt ist, sind 
nicht zu konsolidieren. Es ist 
ein Beteiligungs- und Gewähr-
leistungsspiegel zu führen. 

1 Gemeindeverbände und pri-
vatrechtliche Organisationen, 
an denen die Gemeinde ganz 
oder teilweise beteiligt ist, sind 
grundsätzlich nicht zu konsoli-
dieren. Es ist ein Beteiligungs- 
und Gewährleistungsspiegel 
zu führen. 

   

 1bis Der Regierungsrat kann in 
Abweichung von Absatz 1 für 
Gemeindeverbände und pri-
vatrechtlichen Organisationen 
durch Verordnung Konsolidie-
rungspflicht und -methode vor-
schreiben, soweit die beteilig-
ten Gemeinden an diese Auf-
gaben auslagern, die mit öf-
fentlichen Mitteln finanziert 
werden. 

   

2 Die Rechnung unselbständi-
ger Gemeindeanstalten ist in 
der Gemeinderechnung als 
Spezialfinanzierung zu führen. 

2 Die Rechnung […] 
unselbstständiger öffentlich-
rechtlicher Gemeindeanstalten 
ist in der Gemeinderechnung 
als Spezialfinanzierung zu füh-
ren. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  92b 
II. Vermögensschutz 

§  92b 
II. […]  Risiko-Minimierung und 
internes Kontrollsystem 

Prüfungsantrag 
Es sind die gesetzgeberischen 
Konsequenzen aus einer 
Streichung von § 37 Abs. 2 lit. 
q und r zu prüfen. 

Bei Gutheissung der Strei-
chung von § 37 Abs. 1 lit. q 
und r: Zustimmung zu diesem 
Prüfungsantrag 

 

1 Die Gemeinde trifft die not-
wendigen Massnahmen, um 
das Vermögen zu schützen, 
die zweckmässige Verwen-
dung der Mittel sicherzustel-
len, Fehler und Unregelmäs-
sigkeiten bei der Buchführung 
zu verhindern oder aufzude-
cken sowie die Ordnungsmäs-
sigkeit der Rechnungslegung 
und die verlässliche Berichter-
stattung zu gewährleisten. 

1  […] Der Gemeinderat trifft 
die notwendigen Massnah-
men, um […]  

   

 a) das Vermögen zu schützen,    

 b) die zweckmässige Verwen-
dung der Mittel sicherzustel-
len, 

   

 c) Fehler und Unregelmässig-
keiten bei der Buchführung 
zu verhindern oder aufzude-
cken sowie die Ordnungs-
mässigkeit der Rechnungs-
legung zu gewährleisten, 

   

 d) die verlässliche Berichter-
stattung zu gewährleisten, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 e) langfristig die gemeindege-
fährdenden Entwicklungen 
frühzeitig zu erkennen. 

   

 2 Er berücksichtigt dabei die 
Risikolage und ein ausgewo-
genes Kosten-Nutzen-Verhält-
nis. 

   

4.4. Statistik 4.4. Statistik und Melde-
pflichten 

   

§  93b 
Finanzinformationen 

§  93b 
 […] Meldepflichten 

   

1 Gemeinden und Gemeinde-
verbände übermitteln jährlich 
dem zuständigen Departement 
ihre Budget- und Rechnungs-
daten gemäss dessen zeitli-
chen und inhaltlichen Vorga-
ben in elektronischer Form. 

1  […] Dem zuständigen De-
partement […] sind gemäss 
dessen zeitlichen und inhaltli-
chen Vorgaben in elektroni-
scher Form […]  jährlich fol-
gende Unterlagen zu übermit-
teln: 

   

 a) die Budget- und Rechnungs-
daten sowie die Aufgaben- 
und Finanzplanung der Ein-
wohnergemeinden, 

   

 b) die Rechnungsdaten der 
Ortsbürgergemeinden, Ge-
meindeverbände und selbst-
ständigen öffentlich-rechtli-
chen Gemeindeanstalten, 

   

 c) die Berichte der Prüfungsor-
gane. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der Regierungsrat bezeich-
net durch Verordnung die wei-
teren Prüfberichte, die von der 
Gemeinde verlangt werden 
können. 

   

§  94a 
Gemeinderat 

    

1 Der Gemeinderat trägt die 
Verantwortung für die finanzi-
elle Führung der Gemeinde. 

    

2 Er ist namentlich zuständig 
für 

    

a) die Anlage von Geldern, a) Aufgehoben.    

b) die Vermietung und Ver-
pachtung von Gemeinde-
eigentum, 

    

c) die Regelung der internen 
Kontrolle und der Unter-
schriftsberechtigung, 

c) Aufgehoben.    

d) den Abschluss der für Be-
hörden, Mitarbeitende und 
Gemeinde erforderlichen 
Versicherungen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

e) die Aufbewahrung und Ar-
chivierung des Budgets, der 
Rechnungen, Belege, Bü-
cher und anderer Unterlagen 
des Haushalts. 

e) die Aufbewahrung und Ar-
chivierung des Budgets, der 
Rechnungen, Belege, Bü-
cher und anderer Unterlagen 
des Haushalts […] , 

   

 f) die jährliche Durchführung 
unangemeldeter Revisionen 
bei jenen Personen, die Geld 
der Gemeinde verwalten. 

   

3 Der Gemeinderat und die 
Leiterin oder der Leiter Finan-
zen bestätigen gemeinsam mit 
dem Abschluss der Jahres-
rechnung gegenüber der Fi-
nanzkommission, dass 

    

a) alle buchungspflichtigen 
Geschäftsfälle in der vorlie-
genden Jahresrechnung er-
fasst sind, 

    

b) sämtliche Vermögenswerte, 
Verpflichtungen, Guthaben 
und Schulden in der Bilanz 
berücksichtigt sind, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

c) alle Eventualverpflichtungen, 
Bürgschaften und Beteili-
gungsverhältnisse im An-
hang zur Jahresrechnung 
aufgeführt sind, 

    

d) alle zum Verständnis des 
Jahresergebnisses nötigen 
Informationen in den Erläute-
rungen zur Rechnung enthal-
ten sind. 

    

4 Der Gemeinderat kann von 
sich aus oder auf Antrag der 
Finanzkommission zur Über-
prüfung der Rechnung in for-
meller und materieller Hinsicht 
die Einsetzung besonderer 
Revisionsstellen oder Sach-
verständiger beschliessen. 
Diese können auch für laufen-
de Kontrollaufgaben einge-
setzt werden. 

    

5 Der Gemeinderat kann die 
Durchführung unangemeldeter 
Revisionen bei jenen Perso-
nen, die Geld verwalten, der 
Finanzkommission übertragen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  94d 
Departement 

    

1 Das zuständige Departement     

a) vollzieht die staatliche Auf-
sicht über die kommunalen 
Haushalte, 

    

b) stellt die Kontenpläne nach 
den Vorgaben des Konten-
rahmens des Harmonisierten 
Rechnungsmodells 2 1) auf, 

    

c) prüft und genehmigt die 
Budgets und Rechnungen, 

c) prüft die Budgets und […] 
Jahresrechnungen sowie die 
[…] Aufgaben- und […] 
Finanzplanungen, 

   

d) ordnet die erforderlichen 
Massnahmen an bei man-
gelhaften und nicht ord-
nungsgemässen Budgets 
und Rechnungen sowie in 
denjenigen Fällen, in denen 
aufgrund des Budgets und 
der Aufgaben- und Finanz-
planung Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass die Einhal-
tung der Finanzierungsvor-
schriften in den Folgejahren 
nicht mehr gewährleistet ist, 

    

                                                      
1) Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren; Handbuch Harmonisiertes Rechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 



- 33 - 
 
 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

e) führt in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Fachorga-
nisationen die erforderlichen 
Aus- und Weiterbildungskur-
se durch, 

    

f) berät die kommunalen Ge-
meinwesen in allen Angele-
genheiten des Finanz- und 
Rechnungswesens, 

    

g) erlässt die zu einer geordne-
ten Rechnungsführung not-
wendigen Weisungen. 

    

2 Sämtliche Budgets und 
Rechnungen derjenigen Kör-
perschaften, die der Staats-
aufsicht unterstehen, sind 
nach Genehmigung durch die 
zuständigen Organe dem zu-
ständigen Departement zur 
Verfügung zu halten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  94e 
Regierungsrat 

    

1 Der Regierungsrat erlässt die 
erforderlichen Vollzugsvor-
schriften durch Verordnung. Er 
regelt insbesondere: 

    

a) den Inhalt der Aufgaben- 
und Finanzplanung, 

    

b) die Einzelheiten zu den 
Elementen der Jahresrech-
nung gemäss § 88c Abs. 1 
und des Kreditrechts, 

    

c) die Festlegung des Prinzips 
für die Abgrenzung der 
Steuern, 

    

d) die Definition des Investiti-
onsbegriffs und der Kenn-
zahlen, 

    

e) die Verbuchung der Nettoin-
vestitionen und Beiträge Drit-
ter, 

    

f) abgestuft nach Gemeinde-
grösse die Wesentlichkeits-
grenzen der Aktivierung für 
die Verbuchung von Investi-
tionen und der Bildung von 
Rückstellungen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

g) Bewertungsmethoden, Ab-
schreibungssätze und den 
Prozentsatz der Eigenkapita-
lisierung gemäss § 88h 
Abs. 2, 

g) Bewertungsmethoden […]  
und […] Abschreibungs-
sätze, 

   

h) die zulässigen Geldanlagen 
der Gemeinden, 

    

i) die Festlegung der Termine 
im Zusammenhang mit dem 
Rechnungsabschluss, 

    

k) die Aufbewahrungspflichten,     

l) die Kriterien zur Zertifizierung 
der von den Gemeinden ein-
gesetzten Finanzbuchhal-
tungssoftware, 

    

m) die Einzelheiten der Bilanz-
prüfung und die Anforderun-
gen an die externen Revisi-
onsstellen. 

    

§  95a 
I. Grundsatz 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Soweit die nachstehenden 
Bestimmungen keine Abwei-
chungen enthalten, gelten die 
Vorschriften über den Finanz-
haushalt auch für die Gemein-
deverbände. 

1 Soweit die nachstehenden 
Bestimmungen keine Abwei-
chungen enthalten, gelten die 
Vorschriften über den Finanz-
haushalt sinngemäss auch für 
[…]  Ortsbürgergemeinden, 
Gemeindeverbände und 
selbstständige öffentlich-
rechtliche Gemeindeanstalten. 

   

 2 Auf Gesuch hin kann das 
zuständige Departement Orts-
bürgergemeinden, Gemeinde-
verbänden oder selbstständi-
gen öffentlich-rechtlichen Ge-
meindeanstalten gestatten, 
von diesen Vorschriften abzu-
weichen, wenn 

   

 a) ihre Rechnungsführung 
durch bundesrechtliche oder 
interkantonale Normen oder 
durch zwingende Bestim-
mungen einer Branchenor-
ganisation geregelt wird oder 

   

 b) das Total des Aufwands der 
Erfolgsrechnung und der 
Ausgaben der Investitions-
rechnung in einem Rech-
nungsjahr Fr. 100'000.– nicht 
übersteigt. 

   

§  95e 
III. Unselbständige Gemeinde-
anstalten 

§  95e Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Abgeltungen für Leistungen 
und Lieferungen zugunsten 
und zulasten der Gemeinde 
sind angemessen festzulegen 
und buchhalterisch auszuwei-
sen. 

    

2 Die Gemeindeanstalten er-
heben von Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümern 
sowie Benützerinnen und Be-
nützern nach Vorteil und Ver-
ursacherprinzip abgestufte 
Abgaben. Die Abgaben sind in 
Reglementen festzulegen. 

    

3 Gemeindebeschlüsse über 
Investitionsbeiträge an Ge-
meindeanstalten bedürfen der 
Genehmigung des zuständi-
gen Departements. 

    

§  105 
I. Verwaltungsbeschwerde 

    

1 Entscheide der Organe von 
Gemeinden und Gemeinde-
verbänden können innert 
30 Tagen seit Eröffnung mit 
Verwaltungsbeschwerde ange-
fochten werden. 

1 Entscheide der Organe von 
Gemeinden […] , Gemeinde-
verbänden sowie selbstständi-
gen öffentlich-rechtlichen Ge-
meindeanstalten und […] 
interkommunalen Gemeinde-
anstalten können innert 
30 Tagen seit Eröffnung mit 
Verwaltungsbeschwerde ange-
fochten werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Es gelten die Bestimmungen 
des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege 1), insbe-
sondere betreffend Legitimati-
on, Beschwerdeschrift und 
Beschwerdegründe. 

    

 II.    

 1. 
Der Erlass SAR 150.300 (Un-
vereinbarkeitsgesetz vom 
29. November 1983) (Stand 
1. Januar 2013) wird wie folgt 
geändert: 

   

§  5 
Verwaltungsbehörden 
a) Gemeinderat 

    

1 Das Amt als Gemeinderätin 
oder Gemeinderat sowie die 
Tätigkeit der Gemeindeschrei-
berin oder des Gemeinde-
schreibers und deren Stellver-
treterin beziehungsweise des-
sen Stellvertreters können 
nicht gleichzeitig ausüben: 

    

a) die Mitglieder des Regie-
rungsrates und der Staats-
schreiber, 

    

                                                      
1) SAR 271.200 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/150.300/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/271.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

b) die Mitglieder des Justizge-
richts, die hauptamtlichen 
Mitglieder des Obergerichts 
und des Spezialverwaltungs-
gerichts sowie die Mitglieder 
und Gerichtsschreiberinnen 
und Gerichtsschreiber der 
Bezirksgerichte, 

    

c) die Friedensrichterin und der 
Friedensrichter. 

    

2 Mit dem Amt eines Mitgliedes 
des Gemeinderates sind zu-
sätzlich nicht vereinbar die 
Tätigkeit als Leiterin oder Lei-
ter Finanzen sowie Arbeitsver-
hältnisse von Mitarbeitenden 
der Gemeinde und von Ge-
meindeanstalten mit einem 
Pensum von mehr als 20 %. 

2 Mit dem Amt eines Mitgliedes 
des Gemeinderates sind zu-
sätzlich nicht vereinbar die 
Tätigkeit als Leiterin oder Lei-
ter Finanzen sowie Arbeitsver-
hältnisse von Mitarbeitenden 
der Gemeinde und von un-
selbstständigen öffentlich-
rechtlichen Gemeindeanstal-
ten mit einem Pensum von 
mehr als 20 %. 

   

§  6 
b) Finanzkommission 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

1 Die Mitglieder der Finanz-
kommission dürfen nicht 
gleichzeitig Mitglieder des 
Gemeinderates, Mitarbeiter 
der Gemeinde oder von Ge-
meindeanstalten sein. Die 
Führung des Aktuariates durch 
einen Mitarbeiter ist zulässig. 

1 Die Mitglieder der Finanz-
kommission dürfen nicht 
gleichzeitig Mitglieder des 
Gemeinderates, […]  Mitarbei-
tende der Gemeinde oder von 
unselbstständigen öffentlich-
rechtlichen Gemeindeanstal-
ten sein. Die Führung des […] 
Aktuariats durch eine Mitarbei-
terin oder einen Mitarbeiter ist 
zulässig. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2. 
Der Erlass SAR 171.200 (Ge-
setz über die Ortsbürgerge-
meinden vom 19. Dezember 
1978) (Stand 1. Januar 2014) 
wird wie folgt geändert: 

   

Gesetz über die Ortsbür-
gergemeinden 

Gesetz über die Ortsbür-
gergemeinden (Ortsbür-
gergemeindegesetz, 
OBGG) 

   

vom 19. Dezember 1978     

(Stand 1. Januar 2014)     

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

    

gestützt auf Art. 49 der Staats-
verfassung 1), 

gestützt auf […] § 78 Abs. 1 
der […] Kantonsverfassung, 

   

beschliesst:     

§  3 
III. Verhältnis zu den Einwoh-
nergemeinden 

§  3 Aufgehoben.    

1 In jeder Einwohnergemeinde 
darf es nicht mehr als eine 
Ortsbürgergemeinde geben. 

    

                                                      
1) AGS Bd. 1 S. 1; der genannten Bestimmung entspricht heute § 106 der Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980, in Kraft seit 1. Januar 1982 (SAR 110.000). 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.200/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/110.000/de


- 42 - 
 
 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Bestehen in einer Einwoh-
nergemeinde zwei oder mehr 
Ortsbürgergemeinden, so sind 
sie durch Dekret des Grossen 
Rates zu vereinigen. 

    

3 Bei der Vereinigung der isra-
elitischen Ortsbürgergemein-
den Neu-Endingen und Neu-
Lengnau mit den entspre-
chenden Ortsbürgergemein-
den sind deren Gemeindegü-
ter innert zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes 
in das Eigentum privatrechtli-
cher Körperschaften überzu-
führen. Wird diese Frist nicht 
eingehalten oder bietet die 
getroffene Regelung nicht aus-
reichend Gewähr für die Erhal-
tung und den Weiterbestand 
der Gemeindegüter, werden 
diese einer öffentlich-rechtli-
chen Stiftung zu Eigentum 
übertragen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  4 
IV. Zusammenarbeit von Orts-
bürgergemeinden 

§  4 
IV. Zusammenarbeit […]  

   

1 Zwei oder mehr Ortsbürger-
gemeinden können durch Ver-
trag die gemeinschaftliche Be-
sorgung einzelner Zweige ihrer 
Verwaltung vereinbaren. Der 
Vertrag hat die Kostentragung 
und bei gemeinsamer Ernen-
nung von Beamten den Wahl-
modus zu bestimmen. 

1  […] Zur gemeinsamen Erfül-
lung von Aufgaben können […] 
die […] Ortsbürgergemeinden 
Verträge abschliessen bezie-
hungsweise Gemeindever-
bände oder selbstständige 
öffentlich-rechtliche Gemein-
deanstalten errichten. 

   

2 Für die gemeinsame Verwal-
tung und Bewirtschaftung ihrer 
Waldungen können sie auch 
einen Gemeindeverband bil-
den. 

2 Aufgehoben.    

 3 In die Zusammenarbeit kön-
nen auch Einwohnergemein-
den und Dritte eingebunden 
werden. 

   

§  7 
2. Aufgaben und Befugnisse 

    

1 Die Ortsbürgergemeindever-
sammlung übt die Aufsicht 
über sämtliche Zweige der 
Verwaltung der Ortsbürgerge-
meinde aus. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Der Ortsbürgergemeindever-
sammlung obliegen: 

    

a) die Festlegung des Budgets 
und eines allfälligen Steuer-
fusses; 

    

b) die Entgegennahme des 
Rechenschaftsberichtes, der 
Jahresrechnung und der 
Kreditabrechnungen sowie 
die Beschlussfassung dar-
über; 

    

c) die Beschlussfassung über 
Verpflichtungskredite und 
neue jährlich wiederkehren-
de Ausgaben; 

    

d) der Erwerb, die Veräusse-
rung und der Tausch von 
Grundstücken sowie die Ein-
räumung von Rechten an 
solchen; 

    

e) die Aufnahme von Darlehen, 
Anleihen und Krediten; 

    

f) die Erteilung des Ortsbürger-
rechtes; 

    

g) der Erlass des Dienst- und 
Besoldungsreglementes; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

h) die Beschlussfassung über 
die Zusammenarbeit mit an-
dern Gemeinden, die Ge-
nehmigung und die allfällige 
Auflösung der entsprechen-
den Verträge; 

    

i) die Beschlussfassung über 
die Errichtung von Gemein-
deanstalten; 

i) die Beschlussfassung über 
die Errichtung von Gemein-
deanstalten jeglicher Art; 

   

k) die Wahl der Mitglieder der 
Finanzkommission sowie der 
erforderlichen Stimmenzäh-
ler. 

    

§  12 
V. Finanzkommission 

    

1 Die Finanzkommission be-
steht aus wenigstens drei Mit-
gliedern. Die Ortsbürgerge-
meindeversammlung bestimmt 
jeweilen für eine Amtsdauer im 
Voraus die Zahl der Mitglieder. 

    

2 Die Finanzkommission hat im 
Bereich der Ortsbürgerge-
meinde die nämlichen Aufga-
ben und Befugnisse wie jene 
der Einwohnergemeinde. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Für die Unvereinbarkeit, den 
Verwandtenausschluss und 
die Führung des Aktuariates 
gilt § 47 Abs. 2 des Gemein-
degesetzes. 

3 Aufgehoben.    

 4 Als Finanzkommission der 
Ortsbürgergemeinde kann die-
jenige der Einwohnergemein-
de eingesetzt werden. 

   

§  13 
I. Vorschriften 

    

1 Für den Finanzhaushalt gel-
ten sinngemäss die entspre-
chenden Vorschriften des 
Gemeindegesetzes. 

    

2 Der Grosse Rat kann im De-
kret über den Finanzhaushalt 
der Gemeinden auch Vor-
schriften über die Ortsbürger-
gemeinden erlassen. 

2 Aufgehoben.    

3 Die Forstgesetzgebung bleibt 
vorbehalten. 

3 Die […]  Waldgesetzgebung 
bleibt vorbehalten. 

   

 

4 Die Ortsbürgergemeinden mit 
Wald haben einen Forstreser-
vefonds zu bilden, über den 
der Regierungsrat durch Ver-
ordnung nähere Vorschriften 
erlässt. 

 

4 Aufgehoben. 
Minderheitsantrag 
4 Die Ortsbürgergemeinden mit 
Wald können eine Spezialfi-
nanzierung beschliessen zur 
Sicherstellung des Forstbe-
triebskapitals. 
 

Festhalten  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 28. Juni 2017 

Abweichende Anträge der 
Kommission AVW vom 
17. August 2017 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  15 
I. Anwendung des Gemeinde-
gesetzes 

    

1 Die Vorschriften des Ge-
meindegesetzes, vor allem 
über die Autonomie, die Er-
richtung von Gemeindeanstal-
ten, den Gemeindezusam-
menschluss, das Verfahren in 
der Gemeindeversammlung, 
die Verhandlungen des Ge-
meinderates, das Gemeinde-
personal, die staatliche Auf-
sicht und die Rechtsmittel gel-
ten sinngemäss auch für die 
Ortsbürgergemeinden. 

1 Die Vorschriften des Ge-
meindegesetzes, vor allem 
über die Autonomie, die Er-
richtung von Gemeindever-
bänden, selbstständigen und 
unselbstständigen öffentlich-
rechtlichen Gemeindeanstal-
ten, den Gemeindezusam-
menschluss, das Verfahren in 
der Gemeindeversammlung, 
die Verhandlungen des Ge-
meinderates, das Gemeinde-
personal, die staatliche Auf-
sicht und die Rechtsmittel gel-
ten sinngemäss auch für die 
Ortsbürgergemeinden. 

   

 III.    

 Keine Fremdaufhebungen.    

 IV.    

 Die Änderungen unter Ziff. I. 
und II. treten am 1. Januar 
2019 in Kraft. 

   

 Aarau,  
Präsident des Grossen Rats 
Protokollführerin 

   

 


